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Redaktionsschluss: Montag, den 19. April 2021, um 11:00 UhrDie Mai-Ausgabe erscheint am 1. Mai 2021.

Samstag, den 3. April 202120. Jahrgang

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.

Nr. 04/2021

Frohe Ostern
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Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Telefon    036450 345-0 Website  www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15 E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr 

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Allgemeines Telefonverzeichnis

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr  112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden
Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Enno Dörnfeld Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr 036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de, www.kranichfeld.de

Donnerstag  17:00 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Rittersdorf Johannes Rokosch Dienstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Dienstag 16:00 - 19:00 Uhr                              www.gemeinde-tonndorf.de
Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 
Gemeinde Klettbach Franziska 

Hildebrandt
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr  www.gemeinde-nauendorf.de

036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Forstämter

Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode, Revier Kranichfeld,
Baumbachplatz 1, Sprechzeit dienstags von 15:00 - 18:00 Uhr, 
Telefon 0172 3480106
Thüringer Forstamt Bad Berka, Ilmstraße 1, 99438 Bad Berka
Telefon 036458 582-3

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.

Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe

sowie unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen,
Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Personalausweis weg?
Sperrnummer 116 116

Finanzamt Jena

Leutragraben 8, 07743 Jena, Telefon 03641 378-0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen Sie 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie sich an 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

zuständiges Tierheim

Tierheim Pflanzwirbach, Marktleite, 07407 Pflanzwirbach, 
Telefon 03672 422410

Touristinformation Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich 036450 42021
Kernöffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Oberheide 036450 345-21
Hauptamt Frau Sonntag 036450 345-22
Hauptamt Frau Feige 036450 345-23
Hauptamt Frau Meißner 036450 345-24
Hauptamt Frau Zentgraf 036450 345-26
Hauptamt Frau Junghanns 036450 345-27
Kämmerei Herr Trott 036450 345-31
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Hoffmann 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Touristinformation Frau Fröbel 036450 345-43
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt Frau Jahn 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Neuenfeldt 036450 345-63
Bauamt Herr Schultz 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12
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Amtlicher Teil

Stadt Kranichfeld

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Stadt Kranichfeld vom 02.02.2021

029-14/2021
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses der Stadt Kranichfeld vom 02.07.2020 wird bestätigt.

030-14/2021
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses der Stadt Kranichfeld vom 03.09.2020 wird bestätigt.

031-14/2021
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Empfehlung an den 
Stadtrat, die Erstellung eines Parkraumkonzepts zu beschließen.

Bekanntmachung des Beschlusses aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses der Stadt Kranichfeld vom 02.02.2021, für 
welchen die Öffentlichkeit hergestellt wurde

034-14/2021
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kranichfeld beschließt die 
Vergabe zur Anschaffung eines Rasenmähtraktors, für den Bauhof der 
Stadt Kranichfeld, an die Firma Nürnberger GmbH Rödchenweg 23 
in 99427 Weimar zu einem Angebotspreis von 24.395,00 Euro Brutto.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Bau-, Grundstücks- und Umweltaus-
schusses der Stadt Kranichfeld vom 22.02.2021

074-10/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Bau-, Grund-
stücks- und Umweltausschusses der Stadt Kranichfeld vom 10.09.2020 
wird bestätigt.

075-10/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Bau-, Grund-
stücks- und Umweltausschusses der Stadt Kranichfeld vom 02.11.2020 
wird bestätigt.

076-10/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss beschließt die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB i. V. m. mit § 
68 Thür BO zum Bauantrag „Errichtung eines Unterstandes für Nutz-
tiere und Futter“ für das Grundstück Gemarkung Kranichfeld; Flur 11; 
Flurstück 1929.

077-10/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss beschließt die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB i. V. m. mit § 
68 Thür BO zum Bauantrag „Errichtung eines Weideunterstandes“ für 
das Grundstück Gemarkung Kranichfeld; Flur 11; Flurstück 776/2.

078-10/2021 Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der 
Stadt Kranichfeld erteilt gemäß § 36 BauGB i. V. m. § 68 ThürBO zur 
Bauvoranfrage „Nutzungsänderung und Anbau eines Büro- und Sani-
tärbereiches“ für ein gewerblich genutztes Grundstück in der Gemar-
kung Kranichfeld; Flur 11; Flurstück 1649/8 das gemeindliche Einver-
nehmen.

079-10/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss beschließt die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB i. V. m. mit § 
68 Thür BO zur Bauvoranfrage „Umnutzung Gaststätte/Hotelbetrieb 
zum betreuten Wohnen“ für das Grundstück Gemarkung Kranichfeld; 
Flur 11; Flurstück 776/2.

080-10/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt Kranichfeld 
lehnt den Antrag der Pflegedienst Grobe & Schneider GmbH zur Auf-
stellung eines Firmenwegweisers auf der städtischen Grünfläche vor 
dem Bahnhofsgelände in der Bahnhofstraße in Kranichfeld ab.

081-10/2021 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss der Stadt 
Kranichfeld beschließt im Zuge der Straßenumstufung 
K 519 in Barchfeld, weiterhin auf eine positive und negative Vorfahrt-
beschilderung zu verzichten sowie die bisher bestehende 30 km/h-Zo-
ne zu erhalten.

Verpachtung des Kiosks 
auf der Niederburg Kranichfeld

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld verpach-
tet den Kiosk auf der Niederburg Kranichfeld und die dazu gehörige 
Freifläche. Der Kiosk hat eine Nutzfläche von 36,90 m², dazu gehören 
zwei Räume als Lagerfläche. Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse 
sind vorhanden. Die Freifläche hat eine Größe von 113 m².

Interessenten melden sich bitte mit einem Nutzungskonzept im Eigen-
betrieb Wohnungswirtschaft (Bahnhofstraße 12, 99448 Kranichfeld).

Telefon:  036450 39996 oder 0160 6329146
E-Mail:  ebwowi@t-online.de

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld ist nicht 
verpflichtet, an einen bestimmten Bieter zu verpachten bzw. an den 
Höchstbietenden oder überhaupt zu verpachten.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kranichfeld 
Aufstellung eines Bebauungsplan mit der Bezeichnung 
„Altes Kabelwerkgelände“ 

Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld hat am 03.03.2021, Beschluss-
Nr. 169-20/2021 in öffentlicher Sitzung unter Anwendung des §13a 
BauGB beschlossen, für das Gebiet der nachfolgend genannten Flur-
stücke einen Bebauungsplan „Altes Kabelwerkgelände“ aufzustellen:

Anlage 1 (ohne Maßstab)

1. Für das gekennzeichnete Gebiet wird nach § 13a BauGB in Ver-
bindung mit den §§ 1- 4 BauGB in der derzeit gültigen Fassung 
ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Bebauungsplan erhält die Be-
zeichnung „Altes Kabelwerkgelände“. Der Geltungsbereich um-
fasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Kranichfeld, Flur 11; 
Flurstücke: 944/62; 944/63; 944/52; 944/53; 944/55; 944/57. Die 
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in der Anlage befindliche Karte (Anlage 1) mit der zeichnerischen 
Umgrenzung des Bereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Folgendes Planungsziel wird verfolgt:
• Wiedernutzbarmachung und Steuerung von Flächen zur 

Nachverdichtung und Innenentwicklung. 
• Ausweisung von dringend erforderlichen Wohnbauflächen. 

Mit dem Bebauungsplan sollen in absehbarer Zukunft unter 
Berücksichtigung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden.

• Bereitstellung von Wohn- und Gewerbe(bau)flächen im 
Stadtgebiet durch Revitalisierung.

• Entwicklung von ungenutzten Flächen im Siedlungszusam-
menhang für Wohnbebauung.

• Erhalt von vorhandenen Bebauungsstrukturen, die zwar nicht 
dem Denkmalschutz unterliegen, aber dennoch historische 
Bezüge aufweisen; Prüfung von Mischnutzungen aus Gewer-
be und Wohnen. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

3. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB wird abge-
sehen.

4. Das Planverfahren wird auf der Grundlage des BauGB in der ak-
tuell gültigen Fassung durchgeführt. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabengebiete durch die Pla-
nung berührt werden können, werden entsprechend § 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 BauGB beteiligt.

5. Der Aufstellungsbeschluss wird entsprechend § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht und eine Veränderungssperre gemäß § 
14 BauGB wird angestrebt.

Begründung:
Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage der Stadt Kranichfeld un-
mittelbar nördlich des historischen Stadtkerns (Sanierungsgebiet „Alt-
stadt“). Im Westen und weiter im Norden wird es von Wohngebieten 
gefasst. Gegenüberliegend im Süden grenzt das Areal an die Bahnhof-
straße mit parallelverlaufender Bahntrasse und dem Bahnhof Kranich-
feld an. 
Das Gewerbegrundstück wird gegenwärtig nur noch zum Teil für die 
Produktion des Unternehmens in Anspruch genommen. Ein Teil der 
Grundstücksfläche und der Gebäude werden zurzeit nicht oder nur ge-
ringfügig genutzt. Der Eigentümer beabsichtigt aktuell den Produkti-
onsstandort im Plangebiet zum 30.06.2021 aufzugeben. 
Auf Grund der zentralen innerörtlichen Lage und der ortsbildprä-
genden Wirkung ist ein verbindlicher Bauleitplan für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung in gesamtstädtischem Kontext dringend 
geboten. Darüber hinaus ist eine Veränderungssperre gem. §14 BauGB 
notwendig, um Vorhaben und Veränderungen während der Planaufstel-
lung zu vermeiden, die einer nachhaltigen Entwicklung entgegenste-
hen könnten. 
Im „Integrierten Stadtentwicklungskonzept Kranichfeld“ (2021) ist das 
Plangebiet im Handlungsfeld Städtebauliche Entwicklung und Woh-
nen als Schlüsselmaßnahme (S2) sowie als potenzielles Fördergebiet 
(Interventionsbereich) u.a. mit folgenden Entwicklungszielen ausge-
wiesen: 
- Bereitstellung von Wohn- und Gewerbe(bau)flächen im Stadtge-

biet durch Revitalisierung 
- Erweiterung des Wohnungsangebotes insbesondere bzgl. alters-

gerechten und barrierefreien Wohnungen sowie Wohnungen für 
Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenmodelle Planungs-
rechtlich ist der Planbereich als unbeplanter Innenbereich nach § 
34 Baugesetzbuch (BauGB) einzuordnen. Ziel ist es ferner, den 
Standort in das ganzheitliche Stadtbild zu integrieren sowie in der 
Stadt Kranichfeld ungenutzte Flächen im Siedlungszusammen-
hang für die Wohnbebauung zu entwickeln, damit der Nachfra-

ge nach Wohnbauflächen in der Stadt zu entsprechen und für die 
örtliche Bevölkerung Angebote für Bauplätze zu schaffen. Die 
beabsichtigte Nutzung, in unmittelbarer Nähe zu anderen Wohn-
bauflächen und die Nutzung der vorhandenen infrastrukturellen 
Erschließung, wird im Sinne des sparsamen Umgangs mit Flächen 
als Innenverdichtung angestrebt.

Richtlinie über freiwillige Leistungen der Stadt Kra-
nichfeld zur Förderung von Kultur, Jugend, Sport und 
Sozialarbeit vom 03.03.2021
1. Präambel
Mit dieser Richtlinie gibt sich die Stadt Kranichfeld eine Richtlinie, 
welche die finanzielle projektbezogene Unterstützung der Vereine und 
Kindergärten der Stadt Kranichfeld ermöglicht. Sie trägt damit ihrer 
Aufgabe als Kommune auf Anerkennung und Förderung der vielfäl-
tigen Aktivitäten zur Bereicherung des gesellschaftlichen, sportlichen 
und kulturellen Lebens der Stadt Rechnung. Art und Umfang der Un-
terstützung leiten sich aus den örtlichen Gegebenheiten, den kommu-
nalpolitischen Erfordernissen sowie der Haushaltssituation der Stadt 
Kranichfeld ab. Der Schwerpunkt der Förderung liegt in der Unterstüt-
zung von Aktivitäten, die das gesellschaftliche Leben in Kranichfeld 
und seinen Ortsteilen bereichern und dazu geeignet sind, die Gemeinde 
für ihre Einwohner attraktiver werden zu lassen, nach innen und außen 
zu wirken und der Stadt ein positives Image zu verleihen.

2. Grundsätze
Förderungsfähig sind gemeinnützige Vereine und Kindergärten

• deren Sitz in der Stadt oder ihren Ortsteilen ist und 
• Vereine, die unter Achtung der freiheitlich demokratischen 

Grundordnung insgesamt ehrenamtlich organisiert sind. 
Die Gestaltung des gemeinnützigen Zusammenlebens in der Gemeinde 

ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sich der zu fördern-
de Verein beispielsweise für:

1. die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und Ortsverschö-
nerung, 

2. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
3. die Förderung des Jugendsports, 
4. die Förderung von Kunst und Kultur, 
5. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe oder
6. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten ge-

meinnütziger und mildtätiger Zwecke einsetzt sowie wiederkeh-
rend selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen öffentli-
che Veranstaltungen organisiert und sich am sozialen Leben in der 
Gemeinde, für eine Bereicherung des gemeindlichen Miteinanders 
beteiligt. 

Nicht gefördert werden nach dieser Richtlinie Vereine, die wirtschaftli-
che und/oder politische Zwecke verfolgen, Berufsverbände, freie Trä-
ger der öffentlichen Wohlfahrtspflege, Kirchen, öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, Parteien und die Feuerwehr. Der Antragsteller hat die 
Förderung durch die Stadt in geeigneter Form öffentlich zu machen.

3. Antragsverfahren
Für die Entscheidung durch den Ausschuss für Kultur und Sozia-
les über die sachmittelbezogene Förderfähigkeit eines Vereines oder 
Kindergartens sowie über die jeweilige Förderhöhe ist ein Antrag mit 
Begründung der Förderfähigkeit und dem Einsatz der Mittel (Zweck-
bindung) bis zum 31.Mai des laufenden Jahres an die Stadt Kranichfeld 
zu richten. Die maximale Förderhöhe beträgt 500 € pro Projekt. Jeder 
Verein oder Kindergarten kann maximal 2 Anträge, pro Kalenderjahr, 
stellen, Ausnahmen sind im begründeten Einzelfall möglich. Bei der 
Antragstellung durch Vereine, ist dem Antrag der Gemeinnützigkeits-
nachweis beizulegen.

4. Entscheidung über Förderungsmöglichkeiten
Der Ausschuss für Kultur und Soziales trifft seine Entscheidung auf 
Grundlage der vorgenannten Grundsätze so sowie vorhandener Haus-
haltsmittel unmittelbar in der nächsten Sitzung nach dem 31. Mai. Ein 
Rechtsanspruch auf die Gewährung von Fördermitteln besteht nicht. 
Ergangene Entscheidungen eines Kalenderjahres begründen keinen 
Anspruch auf Förderfähigkeit und Förderhöhe für die Folgejahre. Er-
gangene Entscheidungen müssen gegenüber dem Antragsteller nicht 
begründet werden.
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5. Ausschüttung der Fördermittel
Ziel soll es sein, dass die Auszahlung bis spätestens 3 Wochen (21 
Tage) nach Beschlussfassung, unbar, erfolgt. Ein Verwendungsnach-
weis ist bis zum 31.05. des Folgejahres einzureichen.

Kranichfeld, den 03.03.2021   (Siegel) 
gez. Enno Dörnfeld, Bürgermeister

Satzung der Stadt Kranichfeld zur Erhebung ei-
ner Kulturförderabgabe für Eintrittsentgelte vom 
17.03.2021 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 und § 20 der 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), 
und der §§ 2 und 5 ff des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) – in der jeweils gültigen Fassung - hat der Stadtrat der Stadt 
Kranichfeld in seiner Sitzung am 03.03.2021 nachstehende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Abgabenerhebung
Die Stadt Kranichfeld erhebt eine Kulturförderabgabe für Eintrittsent-
gelte (nachfolgend Abgabe genannt) als örtliche Aufwandssteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung.

§ 2 Abgabengegenstand
Gegenstand der Abgabe ist der Aufwand des Abgabepflichtigen für 
Eintrittsentgelte von im Stadtgebiet stattfindenden 
 a) kulturellen Veranstaltungen in festen wie fliegenden Bauten,
 b) Tanz-, Theater-, Kino-, Konzertveranstaltungen und Festivals, 
 c) Varieté-, Kabarett-, Kleinkunst- und Revuevorstellungen, 
 d) Schönheitstänzen, Darbietungen ähnlicher Art, 
 e) sportlichen Veranstaltungen, die im Rahmen eines Berufes   

 oder Gewerbes betrieben werden. 

§ 3 Abgabenbefreiung
(1) Abgabefrei sind die Eintrittsentgelte für:
 a) Familienfeiern, Betriebs- und Schulabschlussfeiern oder 

nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen, die einen 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Vereinszweck ha-
ben, die der Kirmes-, Kultur- und Heimatpflege nützen oder deren 
Vereinszweck nicht gewerbsmäßige Pflege der Unterhaltung und 
Geselligkeit ist oder die politischen, wissenschaftlichen, sozialen, 
gewerkschaftlichen oder gemeinnützigen Zwecken dienen, 

 b) Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar 
zu mildtätigen, gemeinnützigen und religiösen Zwecken verwen-
det wird, wenn der entsprechende Zweck bestimmt worden ist,

 c) Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29.04. bis 02.05. aus 
Anlass des 1. Mai und in der Zeit vom 01.10. bis 05.10. aus Anlass 
des 3. Oktober von politischen oder gewerkschaftlichen Organisa-
tionen, von Behörden oder Betrieben durchgeführt werden. 

(2) Für die Abgabenbefreiung ist ein formloser Antrag mit entspre-
chenden Nachweisen zu stellen. Für den Nachweis der Gemein-
nützigkeit ist der Freistellungsbescheid des zuständigen Finanz-
amtes vorzulegen. Der Antrag ist spätestens 7 Werktage vor der 
Veranstaltung einzureichen.

§ 4 Abgabenmaßstab
(1) Die Abgabe wird je entgeltlich ausgegebener Eintrittskarte erhoben. 
(2) Für den Fall, dass trotz Entgelterhebung keine Eintrittskarten aus-

gegeben werden, wird die Abgabe pro Besucher erhoben.

§ 5 Abgabensatz
Die Abgabe beträgt bei einem Eintrittsentgelt ab 10,00 Euro 1,00 Euro 
pro Eintrittskarte bzw. Besucher. 

§ 6 Abgabenschuldner
Abgabeentrichter ist der Erwerber einer Eintrittskarte bzw. der Besu-
cher der Veranstaltung und neben diesen gemäß § 6 Thüringer Kom-

munalabgabengesetz (ThürKAG) der Betreiber der Einrichtung bzw. 
Veranstalter, für die das Eintrittsentgelt erhoben wird. 

§ 7 Einziehung und Abführung
Zur Einziehung und Abführung der Abgabe, Führung des Nachweises 
sowie der damit verbundenen Meldungen gegenüber der Stadt Kra-
nichfeld sind der Betreiber der Einrichtung bzw. die Veranstalter ver-
pflichtet, die das Eintrittsentgelt vom Besucher erheben.

§ 8 Entstehung
Die Abgabepflicht entsteht mit der Verwirklichung des Abgabengegen-
standes, spätestens mit der Entrichtung des Eintritts-entgeltes.

§ 9 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Der Veranstalter von Veranstaltungen gemäß § 2 lit a) bis e) ist 

verpflichtet, bis spätestens eine Kalenderwoche nach der Veran-
staltung bei der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld eine Erklä-
rung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck selbständig einzu-
reichen. 

(2) Die errechnete Abgabe wird durch einen Abgabenbescheid für 
das Kalendervierteljahr bzw. für die jeweiligen Veranstaltungen 
festgesetzt. Die Abgabe wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides an den Abgabenschuldner fällig und ist von diesem zu 
entrichten. 

§ 10 Abgabenaufsicht und Prüfungsvorschriften
Vertreter der Stadt Kranichfeld sind berechtigt, jederzeit ohne Vor-
ankündigung zur Feststellung von Abgabetatbeständen die Veranstal-
tungs- bzw. Geschäftsräume des Betreibers zu betreten und die entspre-
chenden Geschäftsunterlagen einzusehen, Vorortkontrollen bei Veran-
staltungen durchzuführen und Kassenabschlüsse bei Veranstaltungen 
zur Feststellung der Anzahl der Besucher zu überprüfen.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer gemäß § 16 ThürKAG als Abgabe-

pflichtiger oder Betreiber oder bei Wahrnehmung der Angelegen-
heit eines Abgabepflichtigen oder Betreibers leichtfertig 

 • über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder  
 unvollständige Angaben macht oder 

 • die Stadt Kranichfeld pflichtwidrig über abgabenrechtlich   
       erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Abga-  
 ben verkürzt oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile für   
 sich oder für einen anderen erlangt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer gemäß § 18 ThürKAG vorsätz-
lich oder leichtfertig Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht 
unrichtig sind. 

(3) Gemäß § 17 ThürKAG kann eine Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR, die Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 2 gemäß § 18 ThürKAG mit einer Geldbu-
ße bis zu 5.000,00 EUR geahndet werden. 

§ 12 Inkrafttreten, Übergangsregelung
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung einer Vergnügungs-
steuer für die Stadt Kranichfeld vom 28.08.1997, bekannt gemacht im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld „Ilmtalbote“ Nr. 
36/97 am 4. September 1997, Seite 16, außer Kraft.

Kranichfeld, den 17.03.2021
Stadt Kranichfeld                                       (Siegel)
gez. Enno Dörnfeld, Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Stadtrat der Stadt Kranichfeld hat am 03.03.2021, Beschluss-

Nr. 178-20/2021, die Satzung der Stadt Kranichfeld zur Erhebung 
einer Kulturförderabgabe für Eintrittsentgelte beschlossen.

2. Die Satzung der Stadt Kranichfeld zur Erhebung einer Kulturför-
derabgabe für Eintrittsentgelte wurde der Kommunalaufsicht des 
Landratsamtes Weimarer Land, als zuständige Rechtsaufsichtsbe-
hörde gemäß § 2 Abs. 4 ThürKAG, vorgelegt. Die Kommunalauf-
sicht hat mit Bescheid vom 16.03.2021, Az.: I/2/Ka-092.01-31-
.1046.001/21, die o.g. Satzung genehmigt.
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Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Stadt Kranichfeld unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Gemeinde Hohenfelden

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Hohenfelden vom 23.02.2021
046-07/2021
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 08.09.2020 wird bestätigt.

047-07/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die 
Haushaltssatzung 2021 samt ihren Anlagen gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO, 
mit den Änderungen aus der Sitzung am 23.02.2021.

048-07/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt den 
Finanzplan der Gemeinde Hohenfelden für die Jahre 2020 bis 2024 auf 
der Grundlage des § 62 ThürKO.

049-07/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die 1. Ände-
rungssatzung zur Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hohenfelden im Entwurf vom 
08.02.2021.

Bekanntmachung des Beschlusses aus dem nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Hohenfelden vom 23.02.2021 für welchen 
die Öffentlichkeit hergestellt wurde
052-07/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Vergabe 
von Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) nach VgV / 
HOAI zum grundhaften Ausbau der Straße „Im Dorfe“ 1. Bauabschnitt 
an das Planungsbüro Peuker und Nebel in 99427 Weimar mit einem 
vorläufigen Gesamthonorar 
in Höhe von 44.711,76 € Brutto. 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenfelden 
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der § 19 Abs. 1 Satz 1 und 55 der Thüringer 
Kommunalordnung – ThürKO - erlässt die Gemeinde Hohenfelden 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 498.850,00  €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 778.780,00  €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

271 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  389 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
82.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Hohenfelden, 17.03.2021
Gemeinde Hohenfelden                       Siegel
gez. Thomas Morche, Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Hohenfelden hat in seiner Sitzung am 

23.02.2021, Beschluss-Nr. 047-07/2021, die Haushaltssatzung 
2021 erlassen.

2. Die Haushaltssatzung 2021 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 
Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde 
vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als 
zuständige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 12.03.2021 
(Az.: I/2/Vi-092.51----.1032.001/21) die Haushaltssatzung 
rechtsaufsichtlich gewürdigt und einer vorfristigen Bekanntmachung 
nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.
Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 
können gegenüber der Gemeinde Hohenfelden, schriftlich unter 
Angabe der Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Nauendorf
Haushaltssatzung der Gemeinde Nauendorf für das 
Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Nauendorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 376.195,00  €
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Gemeinde Klettbach
Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 03.02.2021
107-14/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 17.12.2020 wird bestätigt.

108-14/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Haushalts-
satzung 2021 samt ihren Anlagen gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO mit den 
Änderungen aus der Sitzung am 03.02.2021.

109-14/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Klettbach für die Jahre 2020 bis 2024 auf der Grundlage 
des § 62 ThürKO.

Informationen

Nichtamtlicher Teil

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge
Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 07.04.2021, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 15:30 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, den 14.04.2021, im Bürgerhaus in Klettbach
von 15:30 bis 18:00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten. Telefon: 03644 
8779952 (Mo. - Do. 19:30 bis 20:15 Uhr).

Öffentliche Straßenreinigung in Kranichfeld

Die öffentliche Straßenreinigung in der Stadt Kranichfeld erfolgt frei-
tags im 14-tägigen Intervall, jeweils am zweiten und vierten Freitag 
von April bis November. Die folgenden Straßen sind in die öffentliche 
Straßenreinigung einbezogen:
Gewerbegebietsstraße, Erfurter Straße, Weimarische Straße (bis letzten 
Anlieger), Arnstädter Straße (bis Einmündung Friedhofstraße), Bahnhof-
straße, Alexanderstraße, Rudolf-Baumbach-Straße, Rittersdorfer Straße 
(bis letzten Anlieger), Georgstraße, Ilmenauer Straße, Lindental, Mohren-
taler Straße (ohne Stichstraßen und Sackgassen), Stephanshöhe (bis letzter 
Anlieger), Gänseleite in Stedten (ohne Stichstraßen und Sackgassen)
Termine 2021
April  9. April 2021 und 23. April 2021
Mai  14. Mai 2021 und 28. Mai 2021
Juni  11. Juni 2021 und 25. Juni 2021
Juli  9. Juli 2021 und 23. Juli 2021
August  13. August 2021 und 27. August 2021
September 10. September 2021 und 24. September 2021
Oktober  8. Oktober 2021 und 22. Oktober 2021
November 12. November 2021 und 26. November 2021
Von 7:00 - 10:00 Uhr sind an den entsprechenden Tagen die oben ge-
nannten Straßen frei zu halten, um eine Reinigung durch die Kehrma-
schine ungehindert zu ermöglichen.

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 422.650,00  €

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

271 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  389 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
62.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Nauendorf, den 17.03.2021  (Siegel)
gez. Marek Heusinger , Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Nauendorf hat in seiner Sitzung am 18.02.2021, 

Beschluss-Nr. 079-14/2021, die Haushaltssatzung 2021 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2021 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zustän-
dige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 11.03.2021 (Az.: 
I/2/Ku-092.51----.1059.001/21) die Haushaltssatzung rechtsaufsicht-
lich gewürdigt und einer vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 
3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt.Die Haushalts-
satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Nauendorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Bekanntmachung des Beschlusses aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Klettbach vom 03.02.2021, für welchen die Öf-
fentlichkeit hergestellt wurde
111-14/2021
Der Gemeinderat Klettbach beschließt die Vergabe von Lieferleistun-
gen nach § 8 UVGO i. V. m. der Verwaltungsvorschrift zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge zur Lieferung von Baumaterial für das Vereins-
gebäude Schellroda mit einer Bruttoangebotssumme von 4.777,97 € 
an die Firma Mühl24 GmbH; 99448 Kranichfeld; Bahnhofstraße 15.



3. April 2021 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 04/2021Seite 8

vielen Dank den Kameradinnen und Kameraden
Am Mittwoch, dem 18. März 2021, gegen 22:00 Uhr rückten die Ka-
meradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Kranich-
feld und Stedten zu einem PKW- und Carportbrand, naheliegend der 
historischen Mühle in Stedten, aus. Weiterhin wurden vorsorglich die 
Wehren aus Tonndorf, Hohenfelden und Bad Berka zur Unterstützung 
angefordert. Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften herzlich dafür 
bedanken, dass sie in ihrer ehrenamtlichen Funktion und Freizeit durch 
ihr Engagement wieder schlimmeren Schaden abgewandt haben.

Enno Dörnfeld, Bürgermeister Kranichfeld

Frühjahrsputz in Kranichfeld und seinen Ortsteilen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, aufgrund der fortwährenden 
Pandemie ist auch in diesem Jahr kein zentraler Frühjahrsputz möglich. 
Dennoch möchte ich zu einem eigenverantwortlichen Reinigungsein-
satz am Samstag, dem 10. April 2021 aufrufen. Wenn jeder Haushalt 
z. B. den Gehweg vor seinem Haus oder die Grünfl äche in der Nähe 
rausputzt, dann können wir auch mit den aktuellen Einschränkungen 
das Ortsbild enorm verschönern. Um die Einhaltung der gegebenen 
Verordnungen, Hygieneaufl agen und Mindestabstände wird gebeten. 
Ich hoff e, dass wir im nächsten Jahr einen gewohnten Frühjahrsputz in 
Gemeinsamkeit und mit kulinarischem Ausklang durchführen können.

Enno Dörnfeld, Bürgermeister Kranichfeld

Osterkrone der Tonndorfer Landfrauen
Die Tonndorfer Landfrauen hatten sich nach 
der Anfrage der Geschäftsstellen Erfurt ent-
schieden, am digitalen Osterbrunnen/-Os-
terkronenwettbewerb teilzunehmen. Einige 
Landfrauen und Landmänner haben dieses 
Vorhaben in Angriff  genommen. Unter 

hygienischen Bedingungen (8 Personen, Abstand so gut es ging und 
Maske) haben wir angefangen die Krone an frischer Luft zu binden. 
Ein großes Dankeschön gilt aber in erster Linie unserem Landmann 
Herbert Hahn. Er schaff te die Voraussetzungen, dass das ganze Vor-
haben bewältigt werden konnte. Ihm zur Seite standen in erster Linie 
die Landfrauen Heidi Fahrig, Gudrun Harnisch, Hannelore Weber und 
Hella Kirst, die uns bei der Kälte ein heißes Getränk brachte, damit 
wir durchhalten konnten. Beim Aufbau und der Gestaltung haben auch 
geholfen: Inge Spangenberg, Regina Löbe und Günter Huste (Land-
mann). Ein besonderes Dankeschön gilt aber Heidi Fahrig, die das 
Grünzeug und die frischen Blumentöpfe zur Verfügung stellte. Ich den-
ke, dass diese Osterkrone und gegenüber der geschmückte Brunnen, 
auch wenn wir dieses Jahr nicht gewinnen, der Gemeinde als Glanz-
punkt dienen. Ein Fotograf der Geschäftsstelle hat die Fotos gemacht. 
Die Bilder aller beteiligten Teilnehmer am Wettbewerb werden dann 
digital bewertet. Wir haben bis jetzt schon sehr viele positive Reak-
tionen erhalten, was uns beweist, dass sich unser Einsatz gelohnt hat.

Landfrau Hannelore Weber

Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda
Absage der Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossen-
schaft Klettbach-Schellroda für das Jagdjahr 2020/2021
Auf Grund der aktuellen und nicht weiter vorhersehbaren Ausbreitung 
der Coronaviren SARS-CoV-2 und COVID-19 sowie deren Mutatio-
nen, wird im Jahr 2021 keine Versammlung der Jagdgenossen statt-
fi nden. Rechtsgrundlagen sind ggf. Allgemeinverfügungen des Kreises 
Weimarer Land sowie die derzeit und künftig geltenden Verordnungen 
und Allgemeinverfügungen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie des Freistaates Thüringen. Der Bericht 
des Vorstands zum Jagdjahr 2020/2021, der Bericht des Kassenführers 
und der Bericht der Kassenprüfer werden zum gegebenen Zeitpunkt 
zur ausschließlichen Einsichtnahme durch die Jagdgenossen für einen 
Zeitraum von vier Wochen in den Räumen der Gemeindeverwaltung 
Klettbach ausgelegt. Die Information zum Termin der Auslage ist den 
gemeindlichen Schaukästen zu entnehmen. 
Klettbach, 18. März 2021
Vorstand der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda

Jagdgenossenschaft Hohenfelden 
Der Jagdvorstand schließt das Jagdjahr 2019/2020 ab. Die Berichte der 
Jagdpächter liegen vor. In der nächsten Mitgliederversammlung wird 
Rechenschaft abgelegt, Beschlüsse zur Abstimmung vorgelegt und in-
formiert. Die Auszahlung des Reinertrages wird dann nach der nächs-
ten Mitgliederversammlung erfolgen. 

Jagdvorstand

Information der Jagdgenossenschaft 
Nauendorf/Tonndorf
Sehr geehrte Mitglieder, auf Grund der aktuellen Situation durch die 
Corona-Pandemie ist es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, eine 
planmäßige Vollversammlung mit allen unseren Mitgliedern durchzu-
führen. In der Hoff nung, dass sich die Situation im Laufe des Früh-
jahrs entspannen wird, ist von unserer Seite aus eine außerordentliche 
Vollversammlung im Sommer 2021 geplant. Für aktuelle Fragen sowie 
Probleme oder sonstige Anliegen steht der Vorstand Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. Danke für Ihr Verständnis.

Vorstand

Sachkundige Bürgerinnen und Bürger gesucht
In der Gemeinschaftsversammlung der VG Kranichfeld am 
22.03.2021 wurde die Bildung, Zusammensetzung und Zuständig-
keit des Ausschusses für Jugend und Soziales der VG Kranichfeld 
geändert. Zukünftig wird der Ausschuss um das Aufgabenfeld Kul-
tur erweitert und neben den Ausschussmitgliedern kann jede Mit-
gliedsgemeinde je eine wahlberechtigte Person ihrer Gemeinde als 
sachkundige(n) Bürger(in) berufen. Hier sind nun Sie gefragt: Haben 
Sie Interesse in dem Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales der 
VG Kranichfeld beratend tätig zu werden? Dann nehmen Sie bitte bis 
zum 30.04.2021 Kontakt mit der/m Bürgermeister/in Ihrer Gemeinde 
auf. Alternativ können Sie Ihre Bereitschaft auch unter der Telefon-
nummer: 036450 345 0 bzw. der Emailadresse: info@vg-kranichfeld.
de melden und wir leiten es an die entsprechende Gemeinde weiter. 
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Fred Menge, Gemeinschaftsvorsitzender

Veranstaltungen
Kultur 1:1 im Baumbachhaus
Corona schränkt unser Alltagsleben weiterhin ein. Wir sehnen uns aber 
nach Öff nungen und Kontakten und möchten die Spielräume nutzen, 
die uns trotz der Pandemie bleiben. Der Förderverein Baumbachhaus 
Kranichfeld e.V. möchte deswegen am 9. April 2021 mit einer neuen 
Veranstaltungsreihe beginnen. „Kultur 1:1 im Baumbachhaus“ meint 
tatsächlich die Begegnung eines Akteurs oder mehrerer MusikerInnen 
eines Haushalts oder eines Geschichtenerzählers mit einem interessier-
ten Besucher oder mit einer Familie - im Museumscafé oder den Muse-
umsräumen, streng nach den geltenden Corona-Regeln.

Interessierte Besucher sind eingeladen, sich mit ihren Termin-Wün-
schen an Dagmar Meff ert zu wenden (Telefon 036450 44817 oder Mail: 
dagmar-meff ert@t-online.de). Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist 
frei. Für eine Spende zugunsten des Fördervereins sind wir dankbar.
Folgende Veranstaltungen sind bisher geplant:

09.04.2021, 17:00,
17:30 und 18:00 Uhr „Wo man am Goblmo a Bissgurn triff t“
 Ein Frankenquiz mit dem Fuchsensger
10.04.2021, 
15:00 und 16:00 Uhr Max und Moritz - auf frischer Tat ertappt!
 Alexandra Renft
11.04.2021, 10:30, 
6:30 und 17:00 Uhr Violine pur - ein kleines Konzert
 Dagmar Meff ert spielt: Sonata III op. 5 von
 Arcangelo Corelli
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Evang.-Luth. Pfarramt Kranichfeld
03.04.2021, 23:30 Uhr Osternacht in Kranichfeld
04.04.2021, 10:00 Uhr Gottesdienst in Tonndorf
04.04.2021, 10:30 Uhr Familiengottesdienst in Kranichfeld
05.04.2021, 09:00 Uhr Gottesdienst in Rittersdorf
05.04.2021, 10:30 Uhr Gottesdienst in Nauendorf
10.04.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in der   
   Tonndorfer Kirche
13.04.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
17.04.2021, 17:00 Uhr Gottesdienst in Kranichfeld
17.04.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in der   
   Tonndorfer Kirche
18.04.2021, 14:00 Uhr Gottesdienst in Stedten
20.04.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
24.04.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in der   
   Tonndorfer Kirche
25.04.2021, 09:00 Uhr Gottesdienst in Nauendorf
25.04.2021, 10:30 Uhr Gottesdienst in Tonndorf
27.04.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche

Entsprechend der Entwicklung der Covid-19-Pandemie stehen 
sämtliche Termine unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich auf der 
Website der Kirchengemeinde unter www.kirche-kranichfeld.de über 
den aktuellen Stand.

Pfarramt Kranichfeld, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42157, 
E-Mail pfarramt@kirche-kranichfeld.de

Katholisches Pfarramt Weimar
Gottesdienste in Kranichfeld
05.04.2021, 09:00 Uhr
18.04.2021, 09:00 Uhr

Corona bedingt fi nden die Gottesdienste in der evangelischen Kirche 
statt.

Anzeigen

15.04.2021, 
19:00 Uhr Buchvorstellung und Lesung
 Lassen Sie sich überraschen Gisela Eff enberger
16.04.2021, 
19:00 und 19:30 Uhr Die Aff enrasen durch den Wald
 Lieder aus der Mundorgel, Otto Hahn
17.04.2021, 
17:00 und 17:30 Uhr Skurrile Geschichten für Leute von 9-99
 Johannes Gentsch
18.04.2021, 10:30, 
16:30 und 17:00 Uhr Violine pur - ein kleines Konzert
 Lena Meff ert und Dagmar Meff ert spielen Duette
20.04.2021, 
19:00 Uhr Gemeinsames Gestalten - Schneidern, Weben  
 und Filzen mit Dorit Schultes
23.04.2021, 
17:00 Uhr Aber der Trick wird nicht verraten Zauber-  
 kunststücke und Klaviermusik mit   
 Johann Schrammek
24.04.2021, 
17:00 Uhr Aber der Trick wird nicht verraten
 Zauberkunststücke und Klaviermusik mit
 Johann Schrammek
25.04.2021, 
17:00 und 17:30 Uhr Violine pur - ein kleines Konzert
 Maja Renft spielt Lieder rund um die Welt

Auch das Off ene Atelier im Baumbachhaus ist nach Ostern tatsächlich 
wieder off en, allerdings auch im 1:1-Modus. Terminvereinbarungen 
bitte direkt mit Alexandra Renft. Wer etwas beitragen möchte zur Ver-
anstaltungsreihe “Kultur 1:1 im Baumbachhaus” wendet sich bitte an 
Dagmar Meff ert (Telefon 036450 44817 oder Mail: dagmar-meff ert@t-
online.de). Alle Veranstaltungstermine sind demnächst auch auf der 
neuen Homepage des Baumbachhauses zu fi nden (www.baumbach-
haus-kranichfeld.de).
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 Im Amtsblatt 



fi nden 

Firmeninserate, 

Familienanzeigen 

und 

Danksagungen 

eine große 

Beachtung.
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Verwaltungsgemeinschaft 
Kranichfeld
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99448 Kranichfeld
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Stefan Lange
Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com

Anzeigenannahme: 

Telefon: 036450 345-52

Telefax: 036450 345-15

Email:

merten@vg-kranichfeld.de

Wer aufh ört zu werben, 

um so Geld zu sparen,

kann ebenso 

seine Uhr anhalten,

um Zeit zu sparen.

Henry Ford - 1885 - 1945
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AUTOSERVICE
            SCHULTZE

Molkereistr. 1b
99448 Kranichfeld

Tel. / Fax: 03 64 50/3 05 05

     KFZ - Reparatur

    Reifendienst

   Klimaservice

   Unfallschäden

  HU / AU
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Anzeigenannahme: 
Telefon: 036450 345-52
Telefax: 036450 345-15

Email:
merten@vg-kranichfeld.de

Neu im Sortiment:

Farben 

Tapeten 

Designbeläge
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